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getretenen Wehrpflichtigen ermahnt , ihrer
Verpflichtung zum Eintritt in den Dienst in¬
nerhalb 4 Wochen nach Erlassung dieser Be¬
kanntmachung so gewiß nachzukommen , als sie
widrigenfalls zu gewärtigen haben , daß nach
Ablauf dieser Zeit nach aller Strenge des Ge¬
setzes gegen st'e verfahren werden wird , daher
deshalb zu seiner Zeit die berichtlichen An¬
träge der betreffenden Aemter gewärtigt wer¬
den.

Die Militair -Cvmmission flndet sich übri¬
gens bei dieser Gelegenheit veranlaßt , denje¬
nigen Aemtern , welche sich auch diesmal durch
vorschriftsmäßige Abhaltung der soosungs-
Listen und ordnungsmäßige Stellung derWehr-
pflichtigen ''ausgezeichnet haben , wie auch der¬
jenigen jungen Mannschaft , die ohne unstatt¬
hafte Reclamationen mit Bereitwilligkeit sich
zum Eintritt in den Dienst gestellt hat , ihre
besondere Zufriedenheit darüber zu erkennen
zu geben.

20 ) Der Militair - Cvmmission Be¬
kanntmachung vom 21 . May xwb !.
27 . ej.  181g.

Wiederholung Da bei der Herzoglichen Militair - Com-
gegen^ verord^ uission zur Anzeige gekommen ist , daß die
nungswidriges Bekanntmachung derselben vom -M . Jan . 1817,

Warnung gegen verordnungswidrigesCre-
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